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Die Rolle der Sozialparteien 
im Berufsbildungssystem 

Der Beitrag*) beschreibt die Situa
tion und Notwendigkeiten der be
ruflichen Bildung als öffentliche 
Aufgabe, der inhaltlichen Rahmen
setzung der gewerkschaftlichen 
Mitwirkung und Mitbestimmung 
sowie Leitlinien einer europäi
schen Berufsbildungspolitik. Er 
verknüpft Fragen einer Qualifizie
rungspolitik mit betrieblichen Or
ganisationsstrukturen und nennt 
Stichworte für eine notwendige 
Weiterentwicklung der beruflichen 
Bildung in der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Geschichtliche Entwicklung: 
Kurzdarstellung 
und Bewertung 

Die Wurzeln der betrieblichen Ausbildung in 

der Bundesrepublik Deutschland reichen -

wie in einer Reihe anderer europäischer Län

der - ins Mittelalter zurück. Das von den 

Zünften geschaffene Ausbildungsmodell der 

handwerklichen Ausbildung hatte sich im 

Spätmittelalter voll durchgesetzt. Die Zünfte 

regelten das Ausbildungswesen und unter

warfen den jungen Menschen mit dem Ein

tritt in die Lehre ihrer umfassenden Lebens

ordnung. 

*) Der Text stellt eine stark gekürzte Fassung des Refera
tes des Autors anläßtich der 2. Ost-West-Europa-Konfe
renz, Prag 199I, des Europäischen Instituts für Berufsbil
dung dar. 

Die Berufsausbildung der Mehrheit aller Ju

gendlichen in der Bundesrepublik erfolgt 

heute im Rahmen des "dualen Systems" auf 

der gesetzlichen Grundlage des Berufsbil

dungsgesetzes, das im August 1969 als politi

scher Kompromiß der Großen Koalition ver

abschiedet wurde und in dem weitergehende 

Reformziele auf der Strecke blieben . 

Von 1969 bis Mitte der 70er Jahre gab es in 

der Bundesrepublik intensive und harte Aus

einandersetzungen über notwendige Reform

ansätze in der Berufsbildung und deren Fi

nanzierung. Die Gewerkschaften forderten 

besonders 

• eine inhaltliche und institutionelle Inte

gration von allgemeiner und beruflicher Bil

dung; 

• öffentliche Verantwortung für die berufli

che Bildung durch Verlagerung von 

Verwaltungs- und Kontrollfunktionen von 

den Kammern auf ein Bundesamt für Berufs

bildung; 

• Ablösung der einzelbetrieblichen Finan

zierung durch einen zentralen Berufsbil

dungsfonds. 

Die Unternehmerverbände kämpften erbit

tert gegen jede Art steuernder und regelnder 

Eingriffe in die privatwirtschaftliehen Verfü

gungsstrukturen beruflicher Bildung. Die 

Politik wich vor den Nötigungen. 

Rückblickend ist festzustellen: 

In 20 Jahren Berufsbildungspolitik und Pra

xis wurden schwerwiegende strukturelle 

Mängel im System der beruflichen Bildung 

nicht abgebaut, sondern als kennzeichnend 
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für das überwiegend privatwirtschaftlich ge

steuerte duale System der beruflichen Bil

dung in der Bundesrepublik festgeschrieben. 

Zu den herausragenden Strukturmerkmalen 

des dualen Systems gehören: 

• Ein Überangebot an Berufen, das auf 

dem Arbeitsmarkt nur schwer verwertbar 

ist, und eine Berufsstruktur, die nicht auf die 

künftige Beschäftigungsentwicklung ausge

richtet ist. 

• Sehr starke Qualitätsunterschiede in den 

angebotenen Berufen. Dies gilt innerhalb der 

Regionen und Branchen ebenso wie zwi

schen Klein- und Großbetrieben und zwi

schen Industrie und Handwerk. 

• Chancenungleichheit aufgrund betrieblicher 

Auswahlmechanismen beim Zugang zu qua

lifizierten Berufen für benachteiligte Grup

pen von Jugendlichen (ethnische Minderhei

ten, Jugendliche mit niedrigen Schulab

schlüssen und I oder sozial schwacher Her

kunft, junge Frauen) . 

Aber auch wichtige Qualitätsverbesserungen 

der beruflichen Bildung fanden in den letzten 

Jahren statt. Unmittelbare Folgen des Berufs

bildungsgesetzes und dessen Weiterentwick

lungen waren zum Beispiel 

• Verbesserung der Statistik und Dokumen

tation durch das Bundesinstitut für Berufsbil

dung 

• ein geregeltes Verfahren zur Überarbei

tung von Ausbildungsordnungen 

• der Ausbau institutionalisierter Beteili

gungsmöglichkeiten der Gewerkschaften. 

Ebenfalls ausgebaut wurden in Teilbereichen 

der betrieblichen Ausbildungspraxis, zum 

Beispiel über Modellversuche, innovative 

Ansätze zur Verbesserung der Ausbildungs

qualität. Eine Entwicklung, die jedoch mit 

folgenden Makeln behaftet ist: 

1. Betriebliche Ansätze zur Verbesserung 

der Ausbildungsqualität blieben in ihren 

Wirkungen auf eine Teilgruppe der Beschäf

tigten beschränkt. 

2. Die Weiterentwicklung betrieblicher Aus

bildungsqualität erfolgte abgekoppelt von der 

Gesamtentwicklung des Systems beruflicher 

Bildung. 

Es bleibt eine aktuelle Aufgabe, vorhandene 

Ansätze der Qualitätsverbesserungen in der 

beruflichen Bildung in eine konkretere Re

formperspektive überzuführen. 

Situation und Notwendigkeiten 
der Beruflichen Bildung 

Berufliche Bildung als öffentliche 
Aufgabe ausbauen 

Arbeitgeber und Gewerkschaften sind maß

geblich an der beruflichen Bildung beteiligt. 

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten zum 

einen, eine notwendige Ordnungspolitik zum 

anderen, führten zur Gründung des Haupt

ausschusses für Berufsbildung. Diese Art 

der Mitbestimmung und Mitwirkung setzt 

sich auf der Ebene der Bundesländer (Lan

desausschüsse für Berufliche Bildung), der 

Regionen (Berufsbildungsausschüsse der zu

ständigen Stellen, in der Regel die Industrie

und Handelskammern und Handwerkskam

mern) und der Prüfungsausschüsse fort. Das 

Betriebsverfassungsrecht eröffnet den Be

triebsräten und den Jugendvertretungen ein 

Mitbestimmungsrecht zur beruflichen Bil

dung im Betrieb. 

Analysiert man die Situation allerdings ge

nauer, so muß auch für die Bundesrepublik 

Deutschland festgestellt werden, daß das Sy

stem der Berufsausbildung gekennzeichnet 

ist durch die alleinige Verfügungsgewalt der 

Arbeitgeber über die Ausbildungsplätze. Sie 

entscheiden, ob, wieviel und in welchen Be

rufen ausgebildet wird. Die Ausrichtung die

ser Entscheidungen an Rentabilitätsinteres

sen führt dazu , daß die Qualifikationsmög

lichkeiten der Arbeitnehmer von den kurzfri

stigen Anforderungen des Arbeitsmarktes 

und seinen regionalen Beschränkungen ab

hängig sind. 

Die Forderungen der Gewerkschaften zur 

beruflichen Bildung sind darauf gerichtet, 

daß Ausbildungsplätze in qualifizierten Aus

bildungsberufen und ausreichender Zahl ge

schaffen werden. Das Ausbildungsplatzange

bot muß so gestaltet sein, daß jedem die 

Möglichkeit eröffnet wird, Beruf und Aus

bildungsstätte nach seinen Interessen frei zu 

wählen. Auch wenn die Gewerkschaften sich 

für den Lernort "Betrieb" aussprechen, for

dern sie, daß berufliche Bildung eine öffent

liche Aufgabe ist. Die Qualifikationsinteres

sen der Arbeitnehmer müssen im Rahmen 

eines integrierten, öffentlich kontrollierten 

Aus- und WeiterbiJdungssystems, das der 

staatlichen Verantwortung und gewerkschaft

lichen Mitbestimmung unterliegt, durchge

setzt werden. 

Qualifizierte Ausbildung für alle setzt 
inhaltliche Rahmen voraus 

Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, 

die berufliche Bildung so zu gestalten, daß 

jeder Arbeitnehmer 

• eine breite berufliche Berufsgrundbildung 

erhält 

• in einer mindestens dreijährigen berufli

chen Erstausbildung Qualifikationen erwer

ben kann, die ihn befähigen, eine vielseitige 

und anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben und 

die Entwicklung in Arbeit und Wirtschaft 

mitzugestaJten 

• in die Lage versetzt wird, Veränderungen 

von Arbeitsprozessen zu bewältigen und im 

Sinne einer Humanisierung des Arbeitsle

bens zu beeinflussen 

• befähigt wird, seine demokratischen 

Rechte aktiv in allen Lebensbereichen auszu

üben 

• aufgrund seiner Fähigkeiten und Neigun

gen Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen 

kann. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind - unter 

Berücksichtigung mehrfach verwertbarer In

halte - die bestehenden Berufe zu Grundbe

rufen zusammenzufassen. 
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Die neuen Technologien machen Änderun

gen und Anpassungen von Ausbildungsord

nungen erforderlich. In Zeiten der schnellen 

Entwicklung sind Anpassungen der Ausbil

dungsnormen, die für alle Betriebe verbind

lich vorschreiben, welche Ausbildungsinhal

te sie in einer Berufsausbildung mindestens 

vermitteln müssen, sehr sorgfaltig abzustim

men. Die Grundlagen für das Arbeiten an 

Maschinen von morgen kann aber auch an 

Maschinen von heute erlernt werden. 

Sozialpartner - Mitverantwortung 
setzt Mitbestimmung voraus 

Die berufliche Bildung und damit die Quali

fikationspolitik gibt uns auf allen Ebenen 

Möglichkeiten der Mitwirkung und Mitbe

stimmung. Diese Möglichkeiten sind nach 

gewerkschaftlicher Auffassung nach wie vor 

nicht ausreichend, deshalb ergeben sich im 

Hinblick auf die Qualifikation verschiedene 

Ebenen gewerkschaftlichen Handelns. Die 

folgenden Ausführungen bleiben auf die Nut

zung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungs

möglichkeiten zur Qualifikationsverbesse

rung aller Jugendlichen und aller Arbeitge

ber begrenzt. 

Zielsetzung gewerkschaftlicher Qualifizie

rungspolitik - einschließlich der betriebli

chen - ist die möglichst umfassende Siche

rung und Erweiterung der Qualifikationen 

der Arbeitnehmer; allen Mandatsträgern der 

Mitwirkung und Mitbestimmung stellt sich 

die Aufgabe, die Strukturen und die Inhalte 

der beruflichen Bildung so zu beeinflussen, 

daß eine möglichst umfassende Qualifizie

rung erreicht wird. Die Probleme der Aus

und Weiterbildung sind dabei eng mit der 

technologischen Entwicklung und der Ge

staltung der Arbeitsorganisation verknüpft. 

Die Anwendung der Technik ist keine Ein

bahnstraße. Vielmehr ergeben sich je nach 

Verknüpfung mit der Arbeitsorganisation un

terschiedliche Auswirkungen auf die Anfor

derungen an die Arbeitnehmer. Hier liegen 

Handlungsnotwendigkeiten bei den Sozial

partnern, der Mitbestimmung bei der be

trieblichen Berufsbildung und Personalpoli

tik, die in der Vergangenheit nicht immer ge

nutzt werden konnten. 

Mitbestimmung in Qualifikationsfragen setzt 

nicht erst bei Maßnahmen zur beruflichen 

Aus- und Weiterbildung im engeren Sinn ein. 

Vielmehr muß bei der technischen und orga

nisatorischen Gestaltung der Arbeit darauf 

hingewirkt werden, Arbeitsaufgaben und Ar

beitsbedingungen so anzulegen, daß sie den 

Arbeitnehmern die Sicherung und Erweite

rung ihrer Qualifikation in der Arbeit er

möglichen. Erst Bildung verschafft den Ar

beitnehmern die Qualifikation für ihre per

sönliche und berufliche Entfaltung. Dadurch 

wird auch Mitbestimmung möglich, um Auf

gaben und Herausforderungen der Zukunft 

im Arbeitnehmerinteresse zu bewältigen. 

Für die berufliche Bildung gilt dies vor allem 

für die Erarbeitung moderner Ordnungsmit

tel und deren Umsetzung im Betrieb. 

Berufliche Bildung muß die 
technologische Entwicklung und 
deren Folgen beachten 

Die Gewerkschaften stehen zum "Lernort 

Betrieb", aber es gilt die Chancen für Auszu

bildende zu verbessern. Die Neuordnung 

von Ausbildungsberufen geschieht mit dem 

Ziel, sie der veränderten Berufswirklichkeit 

anzupassen, sie aber auch gemäß neuer Er

gebnisse und Einsichten aus Berufsbildungs

forschung und -politik zu orientieren . 

Die Gewerkschaften haben sich am mühseli

gen und langwierigen "Geschäft" der Neu

ordnung von Ausbildungsberufen beteiligt, 

weil sie das Ziel verfolgen, die Chancen für 

die Auszubildenden zu verbessern. 

Das bedeutet , daß die Überlegungen in die 

Zukunft vorgreifen müssen. Das Zuschnei-
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den der Berufe, ihre Ausbildungsinhalte und 

die Art und Weise ihrer Vermittlung beein

flussen indirekt die künftigen Arbeitsstruktu

ren. Für die betrieblichen Entscheidungen 

über die Arbeitsorganisation ist von großer 

Bedeutung, welche Qualifikationen zur Ver

fügung stehen. Umgekehrt hängt es auch mit 

von den Qualifikationen der Arbeitnehmer 

ab, ob und in welcher Weise sie sich an der 

Gestaltung der Arbeitsverhältnisse im Be

trieb beteiligen wollen und können. Neuord

nung von Ausbildungsberufen ist also in 

einem umfassenden Sinn eine Politik der 

Qualitätsverbesserung der Berufsausbildung. 

I Bildung verschafft die 
Qualifikation für die 

persönliche und berufliche 
Entfaltung 

Da im Neuordnungsverfahren aber eine Eini

gung mit den Arbeitgebern und den beteilig

ten Ministerien erreicht werden muß, ist das 

verabschiedete Neuordnungspapier als ein 

Kompromiß, als ein Verhandlungsergebnis, 

anzusehen. Das Konsensprinzip bleibt für 

die Gewerkschaften ebenso wie für die Ar

beitgeber eine Grundvoraussetzung für den 

Erlaß von Ordnungsmitteln. 

Aufgabe und Herausforderung der Mitbe

stimmung unter Beachtung der wechselseitigen 

Beziehungen zwischen den Kolleginnen und 

Kollegen im Betrieb und auf Bundesebene ist 

die aktive Unterstützung bei der Erarbeitung 

moderner Ordnungsmittel und der Umsetzung 

dieser Ordnungsmittel im Betrieb. 

Dem Charakter der Neuordnung als Kom

promiß entsprechend läßt das Ordnungsmit

tel dem Betrieb erhebliche Gestaltungsspiel

räume. Aus diesem Grund muß zur Wahrung 

der durch die Gewerkschaften im Neuord

nungsverfahren vertretenen Arbeitnehmerin

teressen die Umsetzung im Betrieb verhan

delt werden, und zwar zwischen der Betriebs-



und Ausbildungsleitung und dem Betriebs

rat. Hierzu sind die gesetzlichen Vorausset

zungen im § 98 des Betriebsverfassungs

gesetzes gegeben. 

Qualitätsverbesserung der Ausbildung und in 

der Folge auch der Weiterbildung ist eine 

ständige Aufgabe der Betriebsräte. Die Um

setzung einer neuen Ausbildungsordnung ist 

keineswegs ein herausragendes Ereignis. 

Vielmehr ordnet sich eine solche Umsetzung 

in einen kontinuierlichen Strom von Moder

nisierungsbemühungen ein. Es wäre im Hin

blick auf die Betriebsratsarbeit falsch und ir

reführend, alles auf die Umsetzung einer 

neuen Ausbildungsordnung zu orientieren. 

Der kontinuierlichen Modernisierungsarbeit 

der Firmenleitung muß eine kontinuierliche 

Beobachtung durch die Betriebsräte und eine 

Qualitätsverbesserung für die Auszubilden

den und Arbeitnehmer entsprechen. Im Hin

blick auf die Anforderungen an die Berufs

ausbildung bedeutet dies, daß die Frage nach 

Ausbildungsinhalten und nach der metho

disch-didaktischen Gestaltung der Ausbil

dung immer wichtiger geworden ist. Wie 

man lernt, entscheidet mit darüber, ob man 

als Arbeitnehmer selbstbewußt, eigenstän

dig, kompetent und flexibel beruflich han

deln kann. Daraus ergeben sich auch Konse

quenzen für die Aus- und Weiterbildung der 

Ausbilder. 

Staatliche Verantwortung setzt 
politischen Gestaltungswillen voraus 

Politik muß deutlich machen, welches Bild 

sie sich vom zukünftigen arbeitenden Men

schen macht. Auch für die berufliche Bil

dung gilt, daß das Argument, die von der 

Technik erzwungene Arbeitsteilung schreibe 

die zukünftige Qualifikation vor, nicht mehr 

aufrechtzuerhalten ist. Deshalb sind nicht 

nur klare Zielvorgaben notwendig, sondern 

dies setzt auch politischen Gestaltungswil

len , an den Interessen der Menschen orien

tiert, voraus. 

Die alte Vorstellung, daß es in Zukunft in der 

Wirtschaft im Grunde nur noch zwei Qualifi

kationsebenen geben wird , die Ebene des an

zulernenden Hilfsarbeiters und die des hoch

qualifizierten akademisch Ausgebildeten, 

geht als Anhänger dieser technisch innovati

ven Entwicklungslinie davon aus, daß zwi

schen beiden Ebenen im Grunde alles We

sentliche von Maschinen erledigt wird. 

I Qualitätsverbesserung 
von Aus- und 

Weiterbildung ist eine 
Aufgabe der Betriebsräte 

Aus gewerkschaftlich-sozialer Sicht betrach

tet, ist eine solche Zukunftsvariante verhäng

nisvoll , weil sie den Menschen zum Anhäng

sel der Ökonomie macht, ihn "enthumani

siert". Notwendig ist, daß prinzipiell jeder 

über umfangreiche Qualifikationen verfügt, 

daß er alle wesentlichen technisch-ökonomi

schen Zusammenhänge begreifen und deren 

betriebliche Abläufe mitgestalten kann, 

d. h., nicht schematisch kontrollieren, prü

fen, bewachen, sondern verstehen und verän

dern kann. 

Alle, die heute zu Facharbeitern und Fachar

beiterinnen ausgebildet werden, benötigen 

eine höhere, nicht nur fachliche, sondern 

darüber hinausgehende intellektuelle und so

ziale Kompetenz. Dies gilt um so mehr, da 

mit der durch die Informationstechnologien 

möglich gewordenen Dezentralisierung der 

Entscheidung über Arbeitsabläufe auch eine 

Anreicherung von Arbeitsplätzen und damit 

verbunden eine Höherqualifizierung erfolgen 

kann . 

Das regelt sich aber nicht von allein, sondern 

ist eine Frage des politischen Willens, eine 

Frage des Bewußtseins und der Bereitschaft, 

den Prozeß der Einführung der neuen Tech

nik bewußt zu steuern und nicht nur auf ihn 

zu reagieren, da über diese schon in der ge

sellschaftlichen Auseinandersetzung ent

schieden wird. 

In der Auseinandersetzung um eine zu

kunftsorientierte, arbeitnehmergerechte An

wendung der neuen Technik sind die Ge

werkschaften eine entscheidende politische 

Instanz, die ihren Beitrag leistet, damit sich 

einerseits neue Techniken im Interesse derje

nigen entwickeln, die mit ihnen arbeiten und 

leben müssen, andererseits Benachteiligte 

nicht durch diese Entwicklung ausgegrenzt 

werden. 

Die deutsche Einigung und das Konzept 
"Qualifizieren statt Entlassen" 

Strukturwandel in einem geeinten Deutsch

land und der Zusammenbruch der Weiterbil

dung in den fünf neuen Bundesländern 

machten es notwendig, als arbeitsmarktpoli

tische Soforthilfe das Konzept des Qualifizie

rens statt Entlassens in den Vordergrund zu 

stellen. Angesichts des enormen Qualifizie

rungsbedarfs in den neuen, aber auch alten 

Bundesländern wurde vorgeschlagen, Be

schäftigte nicht zu entlassen, sondern zu 

qualifizieren. Jede Hinauszögerung von Kün

digungen erhöht die Chance einer Sicherung 

des Arbeitsplatzes, sei es aufgrund verbes

serter Auftragslage, neuer Produkte oder auch 

der normalen Fluktuation. Durch rechtzeiti

ge Qualifizierungsmaßnahmen erhalten die 

Betriebe die Möglichkeit der Durchführung 

von Umstrukturierungsmaßnahmen, ohne 

das Beschäftigungsverhältnis lösen zu müs

sen. Gleichzeitig sind verbesserte vorbeu

gende Bildungsmaßnahmen und die arbeits

marktpolitischen Instrumente, die auch die 

individuelle Wettbewerbsposition der Ar

beitnehmer auf dem Arbeitsmarkt verbes

sern, zu erweitern. 

Die bisherige Strategie "Qualifizieren statt 

Entlassen", mit der die Möglichkeit eröffnet 

wurde, die Zeit der Kurzarbeit für die 

BWP 21/1992/2 • Fachbeiträge 

I 
11 



Bernhard Buck, Hans Diete.r Eheim, 
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Qualifizierung zu nutzen, hat sich bewährt. 

Ein nächster Schritt bestand darin, Qualifi

zierungsgesellschaften zu bilden, die sich 

vor allem der Umschulung von Arbeitneh

mern aus der Industrie für andere Bereiche, 

z. B. für die Infrastruktur widmen. Das 

oberste Ziel muß darin bestehen, Arbeits

losigkeit zu vermeiden. 

Mit dem Arbeitsförderungsgesetz (AFG) aus 

dem Jahr 1969 wurde der Arbeitsmarktpoli

tik auch ein strukturpolitischer Auftrag er

teilt. Dies hat bisher weitgehend keine Be

rücksichtigung gefunden. Bisher stehen kei

ne ausreichenden Instrumente zur Verfü

gung, die eine sozialverträgliche Gestaltung 

des Strukturwandels fördern. Das AFG muß 

daher auch erweitert und eine weitere Inter

pretation der Bedrohung von Arbeitslosigkeit 

zugelassen werden. Zugleich sollte das vor

handene arbeitsmarktpolitische Instrumenta

rium um ein strukturpolitisches Anpassungs

geld erweitert werden. 

Als Eckpunkte für das Konzept "Qualifizie

ren statt Entlassen" sind zu nennen: 

• Entlassungen sind soweit wie möglich zu 

verhindern. Notwendig ist eine Qualifizie

rungsoffensive als Gegenstrategie. 

• Die vorhandenen Aus- und Weiterbil

dungskapazitäten müssen erhalten bleiben. 

• Qualifizierungs- und Beschäftigungsge

sellschaften sind als Ergänzung erforderlich, 

um eine "Arbeitslosengesellschaft" zu ver

hindern. 

• Die Zusammenarbeit der Betriebe mit 

den Arbeitsämtern ist zu intensivieren. 

• Die Teilnahme an Qualifizierungsmaß

nahmen muß allen Arbeitnehmern des Be

triebes offenstehen. 

• Die Qualifikationsinhalte müssen breit 

und langfristig verwertbar sein. 

• Für Bildungsbenachteiligte ist ein zusätz

liches Programm mit abgestimmten weiteren 

Fördermaßnahmen notwendig. 

• Während der Weiterbildung sollten 90 

Prozent des letzten Nettoeinkommens gesi

chert werden. 
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• Bei erfolgreicher Bildungsteilnahme soll

te ein angemessener Arbeitsplatz in Aussicht 

gestellt werden. 

• Die Weiterbildung des Ausbildungsperso

nals ist vordringlich. 

• Die Mitbestimmung bei beruflichen Wei

terbildungsmaßnahmen muß erweitert wer

den. 

Qualifizierung im Strukturwandel hat immer 

mehrere Dimensionen: die ökonomische, die 

technische und die soziale Dimension. 

Das traditionelle Instrument der Sozialpläne 

-welches in der Zeit des beschäftigungsex

pansiven Wachstums seine Berechtigung hat

te - ist durch neue Instrumente zu ergänzen 

und zu ersetzen. Diese neuen Instrumente 

sind Beschäftigungspläne und Qualifizie

rungsprogramme mit dem Ziel, der Qualifi

zierung der Arbeitnehmer auf neue produkti

ve Aufgaben in den Betrieben oder auf neue 

Arbeitsplätze in der Region. Im geeinten 

Deutschland muß über berufliche Weiterbil

dung neu diskutiert und Entscheidungen für 

die Menschen getroffen werden. 

Weitere arbeitsmarktpolitische Handlungs

felder wären zu nennen, doch müssen sie an 

dieser Stelle vernachlässigt werden. 

Perspektiven in der beruf
lichen Bildung für alle 
Menschen in Europa öffnen 

Bestimmung von grundsätzlichen 
Positionen mit Blick auf 
den Europäischen Binnenmarkt 

An die grundsätzliche Zustimmung zum EG

Binnenmarkt haben die Gewerkschaften von 

Anfang an die Bedingung geknüpft, daß die 

Sozialpolitik auf europäischer Ebene nicht 

ausgeklammert wird. Diese geforderte Paral

lelität von Wirtschafts- und sozialpolitischem 

Handeln muß auch tatsächlich realisiert 

werden. 



Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in der 

Europäischen Gemeinschaft messen Deut

scher Gewerkschaftsbund und Bundesverei

nigung der Deutschen Arbeitgeber einer 

wirksamen Arbeitsmarktpolitik im Binnen

markt eine besondere Bedeutung zu. Sie ha

ben gemeinsam auf die Bedeutung der hier

für vorhandenen Institutionen auf Gemein

schaftsebene hingewiesen, insbesondere auf 

den Ständigen Ausschuß für Beschäftigungs

fragen, auf das Europäische Institut für Be

rufsbildung in Berlin und auf die sozialen 

Strukturfonds der Gemeinschaft. 

I Bildungsinvestitionen 
Voraussetzung für 

den Erfolg des gemeinsamen 
Binnenmarktes 

Zugleich sollte in allen EG-Ländern eine flä

chendeckende öffentliche Arbeitsverwaltung 

garantiert werden, die ihre soziale Vermitt

lungsaufgabe wirksam erfüllen kann. 

Verstärkte Bildungsinvestitionen sind eine 

wichtige Voraussetzung für den Erfolg des 

gemeinsamen Binnenmarktes. Um die Quali

fikation der Arbeitnehmer zu verbessern und 

die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

zu stärken, muß nicht nur eine qualifizierte 

berufliche Erstausbildung für alle Jugendli

chen sichergestellt, sondern auch die Weiter

bildungsmöglichkeiten ausgebaut und das 

Niveau der Weiterbildung angehoben wer

den. 

Zur Umsetzung dieser Ziele sind Anstren

gungen sowohl auf nationaler wie auf euro

päischer Ebene erforderlich. Gewerkschaf

ten und Arbeitgeber haben sich bereit er

klärt, im Rahmen ihrer Verantwortung ihren 

Beitrag dazu zu leisten. Die von der EG be

reitgestellten Instrumente der Bildungspoli

tik - insbesondere die Strukturfonds und die 

Aktionsprogramme der Gemeinschaft -

müssen unter Beteiligung von Gewerkschaf

ten und Arbeitgebern genutzt werden. Die 

"europäische Berufsbildungsskizze für die 

Zukunft" läßt sich über die Grenzen der der

zeitigen EG erweitern. 

Leitlinien zu einer europäischen 
Bildungspolitik aus deutscher Sicht 
eines Arbeitnehmervertreters 

Im Rahmen des sozialen Dialogs hat sich der 

Deutsche Gewerkschaftsbund von folgenden 

Richtlinien im Themenfeld der beruflichen 

Bildung führen lassen, wobei zu beachten 

ist, daß Schule, Bildung und berufliche Bil

dung sowie Hochschule keine in sich ge

schlossenen Bereiche darstellen, sondern in 

wechselseitiger Beziehung stehen und ent

sprechend integrative Ansätze weiterzuent

wickeln sind: 

1. Eine zehnjährige schulische Basisbildung 

vor Beginn der Berufsausbildung muß für al

le gewährt und inhaltlich und methodisch 

weiterentwickelt werden. 

2. Zur beruflichen Bildung gelten folgende 

Leitlinien: 

• Qualifizierte berufliche Ausbildung für 

alle ist politisches Ziel. 

• Die qualitativ hochwertige Ausbildung 

muß geregelt sein. Elemente schulischer 

Vollzeitberufsausbildung, sofern sie verhin

dern helfen , daß veraltete industrielle Infra

strukturen in einer Region über das Ausbil

dungssystem in die Zukunft verlängert wer

den, sind ebenso möglich wie Ausbildung in 

dualer Form. 

• Die Vermittlung von Theorie und Praxis 

muß die technische Entwicklung im Hinblick 

auf Flexibilität und Mobilität auf dem Ar

beitsmarkt beachten. Kurzausbildungslehr

gänge sind keine geeigneten Maßnahmen zur 

Erreichung dieses Zieles. 

• Den Arbeitnehmern ist durch besondere 

Maßnahmen, wie z. B. Fremdsprachenkurse, 

und durch Verbesserung der Chancengleich-

heit bzw. des Berufszugangs in ganz Europa 

verstärkt die Mobilität zu ermöglichen. 

• Die Arbeit zur Entsprechung der berufli

chen Befähigungsnachweise setzt eine Trans

parenz voraus. 

• Zertifikate in der beruflichen Ausbildung 

haben auf der Basis von Ausbildungsordnun

gen mit Mindestausbildungszeiten zu erfol

gen. Dabei ist auch eine Abgrenzung von 

beruflicher Aus- und Weiterbildung anzu

streben. 

• Die Entwicklung von Berufsprofilen und 

beruflichen Befähigungsnachweisen setzt 

den sozialen Dialog, aber auch die Mitbe

stimmung zu allen Fragen der beruflichen 

Bildung, vor allem bei der Regulierung der 

Ausbildungsordnungen, voraus. 

• Das Konsensprinzip hat sich in der Bun

desrepublik Deutschland bewährt. Auf euro

päischer Ebene könnte dieses Prinzip eine 

Grundlage zur Weiterentwicklung einer eu

ropäischen Berufsbildungspolitik sein. 

3. Demographische Veränderungen und 

neue Technologien bedingen den Ausbau der 

beruflichen Weiterbildung als öffentliche 

Aufgabe. Von besonderer Bedeutung sind 

hierbei: 

• Gewährleistung von Weiterbildung im 

technologischen Wandel, besonders für ge

ring Qualifizierte, die vom Arbeitsplatzver

lust bedroht sind 

• Nutzung der beruflichen Weiterbildung 

für die Entwicklung und Restrukturierung 

benachteiligter Regionen 

• Sachbezogene Zusammenarbeit und 

Koordination verschiedener staatlicher Bil

dungsinstitutionen und Bildungsstufen zur 

Problernlösung m einer Region (Struktur

wandel). 

4. Berufliche Bildung und Hochschule im 

kooperativen Miteinander bedingen in einem 

vereinigten Europa folgende Leitlinien: 

• Ein öffentlich finanziertes Bildungssy

stem schließt freien Hochschulzugang ein. 

Deshalb sind auch verbesserte Möglichkei

ten des Zugangs zur Hochschulausbildung 
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ohne formale Hochschulzulassung zu schaf

fen. Dabei kommt der stärkeren Öffnung von 

traditionellen "Männerberufen" für junge 

Frauen im Hochschulbereich besondere Be

deutung zu. 

• Anzustreben ist die Verwirklichung von 

Studium als wissenschaftliche Berufsausbil

dung in praxis- und projektbezogenen Stu

diengängen. 

Die Verwirklichung dieser Ziele muß nicht 

ausschließlich in europäischen Einrichtun

gen angestrebt werden. Vielmehr ist auch auf 

nationaler Ebene unter Berücksichtigung der 

jeweiligen nationalen Erfahrungen das Be

rufsbildungssystem weiterzuentwickeln. 

Notwendigkeiten zur nationalen 
Weiterentwicklung am Beispiel der 
Bundesrepublik Deutschland 

Umfassender Bildungsauftrag 
In betrieblich organisierten Lernprozessen 

werden betriebliche Hierarchien, vorgegebe

ne Arbeitsstrukturen oder der gesellschaftli

che Nutzen der Produktion, auch wenn sie 

methodisch-didaktisch sinnvoll gestaltet wer

den, in der Regel nicht thematisiert. Der 

ökonomischen Zwecksetzung des Betriebes 

entsprechend bleibt berufliche Bildung auf 

die ökonomische Verwertbarkeit der Arbeits

kraft beschränkt. 

Hier sollte ein klar formulierter gesetzlicher 

Bildungsauftrag gegensteuern. Das Ziel der 

Integration allgemeiner und beruflicher, so

zialer und politischer Bildungselemente 

müßte programmatisch festgeschrieben wer

den. Dies entspricht der wachsenden Bedeu

tung beruflicher Bildung zur selbständigen 

und gemeinsamen Bewältigung künftiger 

Arbeits- und Lebensbedingungen. Techni

sche, soziale und ökologische Kompetenzen 

sind dafür notwendige Voraussetzungen. 

Darüber hinaus lassen sich u. a. nennen 

• Rechtsanspruch auf qualifizierte Ausbil

dung für alle Jugendlichen 

I Bildungsaufgaben 
sind Investitionen zur 

Sicherung der 
Leistungsfähigkeit 

• Integration der beruflichen Weiterbildung 

im Betrieb 

• Regelungen zur Vereinheitlichung und 

Verbesserung der Ausbildungsqualität (z. B. 

das Ausbildungspersonal , Kostenfreiheit für 

die Auszubildenden) 

• Erweiterung der Planungsgrundlagen 

• Aufwertung der Berufsschule 

• überbetriebliche Ausbildungsstätten 

• Ablösung der punktuellen Prüfung durch 

andere Formen der Lernerfolgskontrolle 

• Prüfungsausschüsse (z. B. Freistellung, 

Qualifizierung des Prüfungspersonals) 

• Einführung gesetzlicher Finanzierungsre

gelungen als Instrument der Qualitätskon

trolle 

• Integration der Weiterbildung in das Be

rufsbildungsgesetz 

• öffentliche Verantwortung und Kontrolle 

der beruflichen Bildung sowie Stärkung der 

Mitbestimmung. 

Schlußbemerkungen 

Es kam in diesem Beitrag nicht darauf an, 

bestehende Gesetze, Verordnungen und Or

ganisationsformen darzustellen, sondern 

Handlungsnotwendigkeiten aus der Sicht 

eines deutschen Gewerkschafters für die So

zialparteien aufzuzeigen. Diese Darstellung 

ist nicht vollständig, sollte aber sowohl posi

tive als auch negative Aspekte skizzieren. 

Für alle Länder gilt: Bildungsausgaben sind 

langfristige Investitionen zur Befriedigung 

der Bedürfnisse der Arbeitnehmer und zur 

Sicherung der wirtschaftlichen Leistungsfä

higkeit. Es ist notwendig, die unermüdliche 

Arbeit um die politische und soziale Gleich

berechtigung auch im Bereich der berufli

chen und allgemeinen Bildung fortzuführen . 
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Das bundesdeutsche Berufsbildungssystem 

ist durch eine Reihe von historisch und kultu

rell gewachsenen Bedingungen gekennzeich

net, die in anderen Staaten nicht gegeben 

sind: das spezifische Berufsmuster, die Re

gulierung und Kontrolle von betrieblicher 

Ausbildung, die Kooperation der Sozialpar

teien durch Mitbestimmungsregelungen, die 

Einbeziehung von Ausbildung ins Beschäfti

gungssystem, die Einbeziehung von Praxis in 

die Ausbildung und schließlich die Einbet

tung des Berufsbildungssystems in das Sy

stem der industriellen Beziehungen zwischen 

Arbeitgebern und Gewerkschaften. Im Zu

sammenwachsen Europas werden alle Be

rufsbildungssysteme gegenseitig voneinander 

lernen müssen. Während die europäischen 

Nachbarn von den Vorteilen eines ins Be

schäftigungssystem integrierten Berufsbil

dungssystems lernen wollen, ohne es als sol

ches "zu importieren", müssen die Deut

schen umgekehrt den Blick auf mögliche 

Vorzüge einer stärker betriebsunabhängigen 

und damit konjunkturunabhängigen Ausbil

dung und ihrer Integration in das allgemeine 

Bildungswesen richten. "Für Europa ler

nen" heißt deshalb auch "von Europa 

lernen". 


